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In dieser Reihe ebenfalls erschienen:

 ▪ Flyer „Städtebauliche Entwicklungsziele für die 

Zentren“

 ▪ Flyer „Sonderstandorte für großflächige 

Einzelhandelsbetriebe“

Das Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept für 

den Bezirk Eimsbüttel

Der Bezirk Eimsbüttel hat im Jahr 2010 ein Einzelhandels- 

und Nahversorgungskonzept erarbeiten lassen, in dem 

die Einzelhandelsangebote und die Nachfragesituation im 

Bezirk und im benachbarten Verflechtungsbereich vertieft 

untersucht werden. Das Fachgutachten beinhaltet daneben 

auch empfohlene übergeordnete Zielstellungen zur künftigen 

Entwicklung der Einzelhandelsstrukturen in Eimsbüttel. Nicht 

zuletzt konkretisiert das Konzept die räumliche Ausprägung 

wie auch die gewünschte Versorgungsfunktion der zentralen 

Versorgungsbereiche, es legt in einer Sortimentsliste die 

zentren- und die nahversorgungsrelevanten Sortimente fest, 

und es formuliert städtebauliche Bewertungsempfehlungen 

für künftige Einzelhandelsvorhaben. Das Einzelhandels- und 

Nahversorgungskonzept wurde am 16. Dezember 2010 von 

der Bezirksversammlung einstimmig beschlossen und dient 

seitdem insbesondere der bezirklichen Stadtentwicklungs- und 

Bauleitplanung als Arbeits- und Entscheidungsgrundlage.

Bezirksamt Eimsbüttel



80% der Verkaufsfläche für Drogeriewaren, Kosmetik und 

Arzneimittel ist in den Eimsbütteler Bezirks-, Stadtteil- und 

Nahversorgungszentren vorzufinden. In den Zentren des 

Bezirks, die im Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept 

(s. Seite 4) als sogenannte zentrale Versorgungsbereiche 

beschrieben werden, sind meist mehrere Lebensmittel- 

und Drogeriemärkte ansässig. An diesen ausgewählten 

Ausstattungsdaten zeigt sich bereits, wie wichtig das 

Nahversorgungsangebot in den Zentren für deren 

Versorgungsfunktion und Vitalität ist.

Zielstellungen des Bezirks Eimsbüttel

Stadtentwicklungspolitische Zielstellung des Bezirks 

Eimsbüttels ist es, diese gute Ausstattungsstruktur für die 

Zukunft zu sichern und sie zudem gezielt fortzuentwickeln. 

Das Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept hält 

wichtige Handlungsempfehlungen bereit, die von 

der Bezirksverwaltung insbesondere im Rahmen der 

Bauleitplanung aufgegriffen und umgesetzt werden.

Zu diesen Handlungsempfehlungen zählt, dass 

Betriebserweiterungen oder Neuansiedlungen von 

Nahversorgungsbetrieben (z. B. Lebensmittelmärkte 

und Drogeriemärkte) künftig vor allem in den zentralen 

Versorgungsbereichen des Bezirks unterstützt werden. 

Ebenso sind neue Standorte oder Standorterweiterungen 

außerhalb der Zentren dort gewünscht, wo ein starker 

Bezug zur Wohngebietsversorgung erkennbar ist. Eine 

Ansiedlung oder Erweiterung von Nahversorgungsbetrieben 

in Gewerbegebieten trägt dagegen nicht zur empfohlenen 

nachhaltigen Standortstruktur bei und wird daher 

stadtplanerisch nicht verfolgt. Das Einzelhandels- und 

Nahversorgungskonzept beinhaltet im Detail viele 

Empfehlungen zu der Frage, in welchen Zentren und 

Siedlungsbereichen das Nahversorgungsangebot über die 

gute Bestandssituation hinaus noch gestärkt bzw. ausgebaut 

werden sollte.

Bei der Ansiedlung von Nahversorgungsangeboten 

soll zudem berücksichtigt werden, dass weder 

bestehende Nahversorgungsangebote in den zentralen 

Versorgungsbereichen noch die flächendeckende 

Versorgung in den Wohnsiedlungsbereichen in 

städtebaulich relevanter Weise beeinträchtigt werden. 

Für größere Lebensmittelmarktplanungen ist vorgesehen, 

dass einzelfallbezogene Auswirkungsuntersuchungen 

vorzulegen sind, in denen mögliche Umsatzeffekte auf den 

Einzelhandelsbestand analysiert und bewertet werden. 

Dieses Verfahren begründet sich unter anderem aus den 

bundesrechtlichen Regelungen der Baunutzungsverordnung 

und der einschlägigen Rechtsprechung.

Das Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept bildet für 

den Bezirk Eimsbüttel eine gute Basis, um den beschriebenen 

Strukturwandel im Einzelhandel konstruktiv zu begleiten 

und eine dauerhaft ausgewogene Standortstruktur 

der Nahversorgung zu gewährleisten. Bei Fragen oder 

Anregungen hierzu stehen die Ansprechpartner des 

Bezirksamtes Eimsbüttel gerne zur Verfügung (Adresse und 

Homepage auf der letzten Seite).

Verwendete Quellen:

 ▪ Daten zum Einzelhandelsbestand: Einzelhandels- und 

Nahversorgungskonzept für den Bezirk Eimsbüttel 

2010

 ▪ Kartengrundlagen: Bezirksamt Eimsbüttel

 ▪ Fotos: Stadt + Handel, Bezirksamt Eimsbüttel

Eine wohnortnahe Versorgung mit Lebensmitteln 

und weiteren Waren des kurzfristigen Bedarfs trägt 

entscheidend zur Lebensqualität der Bevölkerung bei. 

Größere Nahversorgungsbetriebe – z. B. Supermärkte und 

Lebensmitteldiscounter – dienen aufgrund ihrer hohen 

Kundenzahlen außerdem oft als „Frequenzbringer“ in den 

Bezirks-, Stadtteil- und Nahversorgungszentren, so dass 

von ihrer Attraktivität auch die anderen in den Zentren 

ansässigen Einzelhandels- und Dienstleistungs- bzw. 

Gastronomiebetriebe profitieren können. Eine ausgewogene 

Standortstruktur der Nahversorger ist daher sowohl für die 

verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung als auch für 

die Stabilität und Entwicklung der Zentren in Eimsbüttel 

besonders wichtig.

Allerdings befindet sich die Standortstruktur der 

Nahversorgungsbetriebe bundesweit im Umbruch: zu 

beobachten ist nicht nur eine Veränderung der Betriebstypen, 

sondern auch die Tendenz zu Standortverlagerungen 

oder -schließungen. Als Folge dieses Strukturwandels 

wächst zwar in der Regel die Verkaufsflächensumme 

insbesondere bei Nahrungs- und Genussmitteln, durch die 

Konzentrationsprozesse auf weniger Standorte reduziert 

sich jedoch gleichzeitig die flächendeckende Angebotsdichte. 

Neue strukturell unterversorgte Wohngebiete sind nicht 

selten eine stadtentwicklungspolitisch ungewünschte 

Auswirkung in vielen Städten. Zugleich verändert sich die 

Bevölkerung: die Menschen haben allgemein eine höhere 

Lebenserwartung, und schon heute möchten sich viele 

Senioren ohne aufwendige Autofahrten weiterhin selbständig 

versorgen. Eine fußläufig erreichbare Versorgungssituation 

ist gleichwohl nicht nur für Senioren bedeutsam: über drei 

Viertel aller Menschen in den Eimsbütteler Kernbereichen 

(Stadtteile Eimsbüttel, Harvestehude, Hoheluft-West und 

Rotherbaum) und mehr als die Hälfte der Bevölkerung 

in den äußeren Stadtteilen Eimsbüttels benutzt für den 

Einkauf von Lebensmitteln und Drogeriewaren regelmäßig 

keinen Pkw.

Die Nahversorgung im Bezirk Eimsbüttel

Der Bezirk Eimsbüttel verfügt insgesamt über eine gute 

quantitative Ausstattung im Bereich der Nahversorgung. 

Trotz der vielfältigen Verflechtungen des Bezirks mit der 

angrenzenden Innenstadt oder anderen Nachbarbezirken 

fließt bezüglich des kurzfristigen Bedarfs nur wenig 

Kaufkraft aus Eimsbüttel ab, und das gute Umsatz-

Kaufkraft-Verhältnis von rund 95% etwa für die 

Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel verweist darauf, 

dass zugleich in einem gewissen Rahmen Kaufkraft von 

außerhalb zufließt.

Rund 50% der Lebensmittelverkaufsfläche und sogar über 
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Nahversorgung im Wandel

Ausstattungskennziffern Nahrungs- und Genussmittel (NuG) Eimsbüttel gesamt

Die Nahversorgungsstruktur des Bezirks 
Eimsbüttel im Überblick

Innerstädtischer Kernbereich Äußerer Stadtbereich gesamt

Einwohner 
(Stand: 31.12.2008)

97.785 144.914 242.699

Verkaufsflächenausstattung NuG 26.200 m² 46.460 m² 72.660 m²

VKF-Ausstattung je Einwohner 0,27 m² 0,32 m² 0,30 m² 

VKF-Ausstattung in Zentren 61 % 45 % 51 %

VKF-Ausstattung in siL 39 % 32 % 35 %

VKF-Ausstattung in niL 0 % 23 % 14 %

Anzahl der kleinen Lebensmittelmärkte (200 bis 400 m² VKF) 6 2 8

Anzahl der Lebensmitteldiscounter (ab 400 m² VKF) 10 22 32

Anzahl der Supermärkte (400 bis 1.500 m² VKF) 13 16 29

Anzahl der großen Supermärkte (bis 2.500 m² VKF) 0 4 4

Anzahl der Verbrauchermärkte (bis 5.000 m² VKF) 0 1 1

Anzahl der SB-Warenhäuser (ab 5.000 m² VKF) 0 0 0

Zentralitätskennziffer NuG 102 % 90 % 95 %


